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Über Jahrhunderte zeichnete sich der Wald durch eine

große Vielfalt an Nebennutzungen aus: Er diente nicht

nur zur Gewinnung von gewerblichen und hauswirt-

schaftlichen Produkten wie Harz, Kräutern oder Beeren,

sondern ergänzte auch die Landwirtschaft durch Wald-

weide, der Entnahme von Viehfutter und Streu oder den

Waldfeldbau. In den meisten Wäldern hatten diese Nut-

zungsformen daher lange einen ähnlichen Stellenwert
wie die Gewinnung von Holz.

Wie wandelte sich die Bewirtschaftung 
des Waldes im Laufe der Zeit?
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landwirtschaftliche Interessen forstwirtschaftliche Interessen

Nutzung des Waldes als Ergänzungsraum zur Holzproduktion

Bewirtschaftungsziel Deckung des Eigenbedarfs Ertragsmaximierung – „Nachhaltigkeit“

(Re-)Aktion „Waldfrevel“ Kontroll- und Regulierungsmaßnahmen

§ 74

Das Abwipfeln und Verstümmeln, Abschälen oder

Abrinden, das Anbohren und Ankosten der stehenden

Bäume, sind wahre Beschädigungen, und daher Wald-

frevel.

§ 76

Die Waldfrevel werden bestraft mit Polizey-Arrest,

körperlicher Züchtigung, Forstarbeit, und Geld; der

Arrest kann durch körperliche Züchtigung und Fasten

verschärft werden.

Was war im Wald verboten?

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts verlagerte sich

der Fokus zunehmend auf die Holzproduktion. Unter

dem Eindruck eines ständig wachsenden Verbrauchs

und lokal auftretendem Holzmangel ging die Angst vor

einer allgemeinen „Holznot“ um. Aus der Sicht der

Herrschenden mussten daher Maßnahmen ergriffen

werden, um eine wirtschaftlich nachhaltige Holzversor-
gung abzusichern.

Da viele der landwirtschaftlichen Nutzungsarten im

Wald das Wachstum der Bäume verminderten, sollten

sie zurückgedrängt werden. Dies verlief jedoch nicht

immer reibungslos: Der ländlichen Bevölkerung stand

die Deckung ihres häuslichen Eigenbedarfs an Holz und

Streu seit jeher zu. Daher regte sich Widerstand gegen

die Einschränkung dieser althergebrachten Nutzungs-

rechte. Verstöße gegen die herrschaftlichen Vorgaben

wurden als „Waldfrevel“ betrachtet und standen unter

Strafe. Nichtsdestotrotz blieb die Umsetzung der Regeln

schwierig. Die Forstverwaltung war organisatorisch und

personell zu schwach, um gesetzliche Bestimmungen
flächendeckend durchzusetzen.

Auszüge aus den Forst-Direktiven für Tirol und Vorarlberg (1822)
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